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Chur September 1921 Nr. 9

BUNDNERISCHES

MONATSBLATT

ZEITSCHRIFT FUR BUNDNER.
GESCHICHTE, LANDES- UND VOLKSKUNDE

HERAUSGEGEBEN VON DR. F. PIETH

——— ERSCHEINT MITTE JEDEN MONATS. +———

Die ratischen Kirchen des Stiftes Disentis.
Von Pater Notker Curti, Disentis.
I. Teil: bis 1500.

Die Ausgrabungen zu Beginn des XX. Jahrhunderts! haben-
deutlich gezeigt, dall die frihmittelalterliche Kunst in Disentis
“von Sliden beeinfluBBt war. Ganz dhnliche Ornamente, ebenfalls
in Stuck, finden sich in der St. Benediktskapelle in Mals2 auf
ehemals Miinsterischem Gebiet, finden sich auch drunten in
IF'riaul.?  Leickt erklarlich ist dieser siidliche EinfluB aus dem
reichen oberitalienischen Grundbesitz, den Disentis schon friih
sein eigen nannte. Denn obwohl urkundlich erst in einer Besta-
tigung I'riedrich I. vom Jahre 1154 erwidhnt, geht dieser Besitz
weit zuriick, selbst wenn die Klostertradition, die ihn ins VIII.
Jahrhundert hinaufriickt, zuweit zuriickgegriffen haben sollte.

1 Siehe Rahn: Die Ausgrabungen ime®Kloster Disentis: Anzeiger
fiir schw. Altertumskunde, N. F. X. Bd,, 1908, Si. 35, oder Stiickelberg:
Ausgrabungen in Disentis, Mittelalterliche Ornamentik im Bistum
Chur (schw. Archiv fur Volkskunde) etc.

2 Die karolingische St. Benediktuskirche in Mals, v. J. Garber,
Innsbruck, 1915, Selbstverlag des Museum Ferdinandeum.

3 Origini della architettura Lombarda: G. T. Riviera: U. Hoepli,
Milano 1908

4 Die iltesten Disentiser Eigenkirchen: P. N. Curti: Zeitschrift
fir schw. Kirchengeschichte, 1913. Die Urkunde von 1154 ist ab-
gedruckt bei Mohr, Cod. dipl. 1., N. 129, ebenso bei Eichhorn, epis-
copatus Curiensis, cod. prob. 56.
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Auf diesen: oberitalienischen Giitern werden auch Kirchen ge-
ngnnt, dic wohl zu den &ltesten gehéren, die Disentis besal.
Da mnamlich der ratische Grundbesitz zum schonen Teil auf
Tellos Testament zuriickgeht, und idiese Schenkung keine Kirchen
enthalt, bleiben fiir die Alteste Zeit auf ratischem Boden hoch-
stens jene Kirchen, die Disentis selbst griindete.

Als geistliche und weltliche Herren auf Kosten der ratischen
Grafschaft ihre Herrschaften griindeten, gelang es auch der
Abtei Disentis, besondesr am oberen Vorderrhein ein ansechn-
liches Immunititsgebiet sich zu schaffen und die Lage am nied-
rigsten Alpentibergang, am Luckmanier, gab ihr eine Wichtig-
keit, die sie spater kaum mehr gehabt. Schon langst waren
aber nicht mehr siudliche, sondern nordliche Einfliisse maf-
gebend. Diese Richtung ist in der Klostergeschichte durch die
Schenkung Ottos II. von 96o ausgedriickt, wo eine Kirchen-
gruppe im alten Thurgau mit dem Mittelpunkt Pfaffikon (Ziirich)
dem ratischen Stifte geschenkt wird.6 Aber wie die siidlichen
haben auch diese nordlichen Besitzungen als Eigentum des Klo-
sters das Mittelalter nicht iiberdauert. Um 1500 waren die
letzten Reste dieser Giiter verduBert, da sie zu weit entlegen
and schwer haltbar waren.

Anders verhalt es sich mit den ratischen Kirchen, und als
solche soll hier immer auch Andermatt gelten, weil das Urseren-
tal altes Disentiser Immunititsgebiet ist, stets zum Bistum Chur
gehorte und g-eschightlich sich der Abtei gegeniiber ahnlich
stellte, wie die Bilndner Pfarreien. Dieser rdtische Kirchen-
besitz hat bis in die neueste Zeit hinein in der Klostergeschichte
von Disentis eine grofle Rolle gespielt. Von ihm allein handelt
deshalb diese Arbeit. -

Zwanglos lassen sich diese Kirchen in vier Gruppen teilen:

5 Tellos Testament ist abgedr. bei Mohr, Cod. dipl. 1., N. 9, auch
bel Mabilion, Annal. Bened. II., S. 707, und bei Eichhorn, Ep. Cur,,
Cod. prob. N. 2. — Siehe auch Purtscher: Studie zur Geschichte
des Vorderrheintales im Mittelalter (41. Jahresb. der hist. antiquar.
Gesellechaft Graub.). _

616. V. 6680 und Mai 965 hatte Otto I. die Kirche von Pfiffikon
mit Zella, Endiveid und Massilinghoven (nach Hoppeler: Studien
Zur Geschichte des Stiftes Disentis im Mittelalter, ist es Zell im
ToBtal, Mesikon bei Fehraltorf und Entfelden im Aargau) dem Stiffe
geschenkt und Otto II. hatte 4. VII. 976 dies bestitigt.
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1. Die Pfarrkirchen des einstigen Immunitdtsgebietes von
Disentis,

2. Die Pfarrkirchen der Herrschaft Jorgenberg,

3. Eine Gruppe von Pfarreien aus der Gruob,

4. Drei Pfarreien im unteren Gebiete des Vorder- und im

Gebiet des vereinigten Rheins. v

Jede Gruppe steht in eigenem Verhaltnis zum Stifte und
will deshalb fiir sich gewertet sein.

Zur ersten Gruppe gehorten:

1. Die Talkirche von Urseren, St. Columban,

2. Die drei Pfarreien der Sursassialla: St. Vigil in Tavetsch,
St. Johann Bapt. auf Cons in Disentis mit St. Martin in Platta,
der Talkirche von Medels.

5. Die drei Pfarreien der Sutsassialla: St. Johann Bapt. in
Somvix, St. Martin in Truns und St. Maria in Brigels.

Von all diesen Kirchen besall das Stift vor 1490 keine

schriftlichen Besitztitel, mit Ausnahme von Brigels. Ihr Besit
war trotzdem unangefochten, weil sie im alten Herrschaftsgebiet
der Abtei lagen und schlieBlich geht das Recht auf eine Kirche
doch irgendwie auf Grundbesitz zuriick. Die Frage aber zu
entscheiden, wie die einzelnen Gotteshiuser ans Kloster kamen,
ob vielleicht das Kloster einige derselben auf seinem Grund
gestiftet habe, ist unmoglich, sie hidngt zu eng mit den Be-
siedelungsverhaltnissen bei der Klostergriindung zusammen, und
das Reichsurbar aus dem IX. Jahrhundert und selbst Tellos
Testament geben keinen AufschluB3. Nur soviel sei hier bemerkt,
die Griindung durch das Kloster kime natiirlich nur fir Disentis
mit Medels, Tavetsch und Ursern in Betracht.” Die 3 Pfarreien
der Sutsassialla méchte man gern als urspriinglich bischofliche
bezeichnen, weil dem Testament Tellos zufolge in diesem Gebiet
viele Giliter der Viktoriden lagen, die Kirchen aber wahrte Teilo
aus kirchlichen und administrativen Griinden dem Bistum, als
er die Gliter an Disentis vermachte.
- 7 Pribistorische Funde waren aus diesem Gebiet bis letzten Som-
mer keine bekannt, als in Disentis eine Bronzenadel, allerdings nicht -
in primirer Lage, gefunden wurde. Die groBe Frage, ob die Sur-
sassialla beil der Klostergriindung bewohnt war, ist deshalb noch
nicht entschieden, da manche Griinde fiir eine Kolonisation durch
das Kloster sprechen. Vielleicht ist eine vermittelnde Hypotese, die
eine “sehr diinne Besiedelung zugibt, am treffensten.
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Der Zeitpunkt indes, wann der Ubergang auch der 3 unteren
Pfarreien an Disentis vollendete Tatsache war, ist durch die
Urkunde von 1184 gegeben. Weill am Rande des Immunitits-
gebietes der Abtei gelegen und von jeher stark mit ireien Bauern
durchsetzt, bereitete Brigels der Angliederung am meisten
Schwierigkeiten, bis die Bestatigung Papst Lucius III. vom Jahre
1184 (11. I.) Brigels mit den Filialen St. Euseb und St. Georg
in Schlans definitiv mit Disentis verband.8 Gleich hier sei be-
merkt, daB Schlans zwar politisch zur Herrschaft Jérgenberyg
gehorte, obwohl mitten in der Cadi gelegen, daB es aber als
Filiale von Brigels zur ersten Gruppe gehort und kivchiich
durchs ganze Mittelalter die Geschicke der Mutterkirche teilte.?

Von den 5 aiten Pfarrkirchen der Cadi wurden 3, namlich
St. Vigil in Tavetsch, St. Johann in Disentis und 5t. Maria 1m
Brigels 1490, St. Johann in Somvix 1491 dem Stifte vollstandig
inkorporiert, nur van St. Martin in Truns und St. Columban in
Ursern verlautet nichts. Das Verhaltnis von St. Columban zu
Disentis wird spater dargestellt.’0 Bei Truns diirfte der Grund im
personlichen Verhaltnis des Abtes Joh. Brugger zu dieser Pfarret
zu suchen sein, deren Pfarrer er einst gewesen. Aulerdem
diirfte die Pfarrei nicht bald vakant geworden sein.

Dic zweite Gruppe umfaf3t die 2 alten Pfarreien der Herr-
schaft Jérgenberg: St. Leodegar in 'Waltensburg und St. Andreas
in Ruis.1 Die ecclesia in Ruana (Rueun = Ruis) mit Zehnten

8 Brigels wurde deshalb urspriinglich auch nicht zur Cadi, zum
Dicentiser Immunitdtsgebiet gerechnet. Dafll die andere, sehr alte
Kapelle: St. Martin in Brigels, in der Urkunde nicht genannt wird,
“hat seinen Grund darin, daB sie das Centrum der Disentiser Be-
sitzungen in Brigels, und deshalb unangefochtenes Eigentum der
Abtei war. — Die Urkunde von 1184 ist abgedruckt bei Mohr, Cod.
dipl. 1., N. 150; in der Bulle ist indes keine Jahreszahl angegeben.

¢ Niischeler spricht Schlans als eine Pfifferser-Kirche an mit
Riicksicht auf die Urkunde von 998 (abgedr. bei Eichhorn, Ep. Cur.,
N. 29), doch diirfte es sich dort sicher um Schnaus handeln, das
mit der Mutterkirche Ruschein Pfiffersergut war. ' '

19 Dort wird auch ersichtlich, dafl das Verhiltnis zwischen Ursern
und dem Stifte 1484 urkundlich niedergelegt wurde und deshalb
keiner weitern Klirung bedurfte.

11 Die dritte Pfarrei der Herrschaft Jorgenberg, namlich St. Florin
in Seth, gehért zur niachsten Gruppe, weil kirchlich von Ruschein
abbhangig. .
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von Andeste und Vorzes (Uors = Waltensburg) sowie die St.
Georgskirche auf der Jérgenburg kommen schon im Reichsurbar
aus der ersten Halfte des IX. Jahrhunderts vor, sind also ur-
sprimglich konigliche Kirchen. Mit Schlofl und Herrschaft ist
wahrscheinlich der Kirchensatz auf den jeweiligen Desitzer tiber-
gegangen. Als Abt Johann VI. von Disentis am 0. VI. 1472
von den Grafen von Zollern die Herrschaft erwarb, hat er seine
Rechte geltend gemacht. Den 26. III. 1477 verlangte cv vom
Ruiser Pfarrer einen Treueid. Die noch erhaltenen Prasentations-
urkunden von 1478 und 1481 fir Ruis und 1484 fur Waltens-
burg beweisen, dafl Abt Johann seine Anspriiche wenigstens
i etwas verwirklichen konnte.12

Bei der dritten Gruppe sind die Verhiltnisse roch tber-
sichtlicher, Es handelt sich hier um die Pfarrkirche St. Georg
in Ruschein mit den Filialen St. Zeno in Ladir und St Florin
in Seth, wozu manchmal noch Schnaus kommt. Schon im Reichs-
urbar des IX. Jahrhunderts kommen ecclesia in Rusine, ecclesia
in Leitura und ecclesia in Septe als Besitzungen des kodniglichen
Klosters Pfavers vor und kehren in verschiedenen Urbaren und
Rodeln dieses Stiftes immer wieder, so noch im UUrbar von
circa 1440 als ecclesia parochialis sancti Georij martiris in
Rusis cum suis filiabus in Sett et in Ladurs.13 Sie sind also
durch mehr als sechs Jahrhunderte Pfaverser Gut. An Disentis
kamen die Kirchen 1481, als Abt Johann die Collatur um 9%oo fl.
von Pfavers erwarb. 1491 ist Ruschein unter den Pfarreien,
die dem Kloster inkorporiert werden.

In der vierten Gruppe sind 3 Pfarrkirchen vereinigt, dic
sonst in keinem weiteren Zusammenhang stehen: St. Remig in

12 Wenn Muoth behauptet, im Kaufbrief 1472 6. VI. sei die Col-
latur von St. Leodegar in Waltensburg ausgenommen gewesen, <$o
diirfte dies irrig sein, denn im Kaufbrief ist ausgenommen (abgedruckt
bei Decurtins: Die Disentiser Kloster-Chronik des Abtes Jakob Bundi,
Luzern, Schill, 1887) die Alp Ranasca, die Bergwerke und etwas
Zinsen, nicht‘aber der Kirchensatz. Und wenn die Prisentatiohs-
urkunde von 1484 nicht genug Beweiskraft hitte, dann.miiBte der
Kirchensatz bel Riziins geblieben und unter den Giitern aufgezihlt
sein. die in dem Register des Eitelfritz von Zollern aufgezihlt sind
(im Kantonsarchiv Chur), wo sich aber von der Collatur nichts findet.

13 Siehe Urbare und Rédel des Klosters Pfavers, von M. Gmiir.

In Bezug auf das Reichsurbar aus der ersten Halfte des IX. Jahr-
underts siehe Karls des GroBen divisio, von Dr. U. Stutz.
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Fellers, St. Blasius in Valendas und St. Johann in Ems. Daf
St. Remig in Fellers einst dem Stifte Schannis gehorte, ist sehr
unwahrscheinlich,14 es 146t sich aber auch nicht bestimmen,
wann und wie die Kirche an Disentis kam. Das gleiche gilt auch
voin St. Blasius in Valendas. Giiter und Rechte besall Disentis
in beiden Pfarreien. Schon 12. II. 1283 hatte das Kloster Zehn-
ten in Fellers verkauft, und 15. VII. 1529 verkaufte Abt Martin
Winkler der Gemeinde Fellers 3 Quart des groBen Kornzehntens,
den einst die Fronberger dem Stift vergabt hatten, um siebent-
halbhundert Gulden. Ebenso vergab Abt Johann von Disentis
29. I1X. 1391 Giiter in Valendas.!3 Es fehlt also nicht an An-
knipfungspunkten. Auch die Zugehorigkeit der zwei Kirchen
zu Disentis vor 1490 steht auler Zweifel, da in Chur noch cine
Prasentation fiur [ellers von 1484 liegt und Abt Johann von
Disentis 22, II1. 1473 die Pfarrei Valendas vergab an einen
Leonhard Buchler. 28. 1. 1477 wird dem Abt der ganze Nach-
laB des Pfarrers von Valendas zugesprochen, gegen ie An-
spriiche der Gemeinde, '

Noch alter sind die Verbindungen zwischen Ems und Disen-
tis, 16. V. 960 schenkte Otto I. dem Kloster den Hof in Ems
und 976 4. VI. wird dieser Ménchshof dem Stift durch Otto 11.16
bestiatigt. In dieser Urkunde ist sogar von Kirchen die Rede,
doch koénnte sich diéser Ausdruck nur auf Pfiffikon beziehen.

14 Es handelt sich hier um die Urkunde vom 30. I. 1045 von
Heinrich I11. ... . Decimationem in Zizures, Thosteres cum omni
utilitate. In Beneduro dimidia pars curtis et ecclesiae. Faleres,
Pludenes, Slines, Vualastade, Murga, Flia, Mura, Vuinchelen «tc.,
oder in der alten deutschen Ubersetzung: Den Zihenden zu Zitzers,
Toosters mit allen Nutzbarkeiten zu Béandern den Halbtheil des
Hofes und der Kilchen, Filers, Pludentz, Schlins, Walhenstad, Murg,
Fly, Mur, Winkelen etc. — Da Filers mitten zwischen Vorarlberger
Ortechaften vorkommt, wiirde man auch auf eine solche schlieBen.
Wie ja im Reichsurbar aus der ersten Hilfte des IX. Jahrhunderts
auch mitten unter den Vorarlberger Orten ein Falarune vorkommt.
.AuBerdem handelt es sich wohl um die halbe Kirche von Beundern,
bei den iibrigen aber ist von einer Kirche nicht die Rede, es wird
sich also um ein Gut handeln. Wenn also Niischeler die Coilatur von
S. Remig in Fellers dem Kloster Schinnis zuschreibt, ist das duBerst
gewagt.

15 Fiir die drei Daten siehe Mohr, Regesten von Disentis; fir
15. VII. 1526 liegt die Urkunde in Fellers.

16 Mohr, Cod. dipl. I.
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Ems ist sonst alter Pfafferser Besitz. Schon im Reichsurbar
kommt unter den Giitern von Pfaffers eine Capella in Amates
vor und eine Kirche in Chur, die im XIV. Jahrhundert naher als
lus patronatus ecclesiae S. Salvatoris extra muros propre civi-
tatem Curiensem bezeichnet wird und circi 1440 als ecclesia
parochialis S. Salvatoris extra muros civitatis Curiensis cum filia,
scivicet capella beatae M. Magdalene in superiora villa Aempts
wiederkebrt.l” s handelt sich also nicht um die Pfarrkirche
inn Ems, sondern um die Magdalenen-Kapelle, meben der
die heutige Pfarrkirche zu Marida Himmelfahrt gebaut wurde.
Die romanische Kapelle St. Peter am TFulle des Schloi3-
hiigels diirfte einst-die Kapelle des Disentiser Hofes und nach
der Uberlieferung die dlteste Pfarrkirche gewesen sein, worin
jederfalls auch der Grund der Disentiser Collatur der spateren
Pfarrkirche St. Johannes Baptist liegt. Da aber Disentis allem
Anschein nach nichts Schriftliches vorweisen konnte, behauptete
man spiter, Disentis habe 1496 mit dem Zehnten auch die
Collatur von St. Luci gekauft, was kaum anzunehmen ist, da
St. Luci wohl Zehnten, nicht aber den Kirchensatz in I<ms besal.
AuBer diesen Pfarrkirchen wiren noch =zine ganze Anzahl
Kapelleri zu erwidhnen, von denen manche, wie z. B. die PaB-
kapellen am Lukmanier oder St. Benedict ob Somvix von In-
teresse sind. Da der Kampf aber spiter nur um die Pfarren
geht, weil es sich fast nur bei jhnen um Einfluf und matesiellen
Vorteil handelt, sollen nur sie hier beriicksichtigt werden.
Es ertibrigt nur noch festzustellen, welche Rechte Disentis
vor der Inkoropration von 1490 auf seine Pfarrcien gehabt,
ob die Pfarrkirchen wirklich dem Stifte inkorporiert gewesen,
oder ob das Kloster nur das Prisentationsrecht fiir die- Dfarreien
gehabt., Fiir das frithere und hohe Mittelalter ist dies kaum
mehr festzustellen. Fiir das XV. Jahrhundert aber diirfte sich
das Rechf des Stiftes auf die Prisentation des vielleicht schon
durch die Gemeinde gewihlten Pfarrer beschrianken. Dall das
Kloster ein Prasentationsrecht besaBl, beweisen die vielen Pra-
sentationen, die sich noch erhalten haben, so von 1473 und
1484 fir Ursern, von 1478 und 1481 fiir Ruis, von 1484 fiir
Fellers, von 1484 fiir Waltensburg.18 Dieses Prisentationsrecht
st aber das einzige gewesen, denn eine Inkorporation hatte

17 Urbare und Roédel des Klosters Pfavers, von M. Gmiir.
18 Alle im bischéflichen Archiv in Chur.
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dem Stifte das Recht auf die Temporalien gegeben, mag sic
dann pleno oder non pleno jure zurecht hestanden haben, das
Stift aber hitte dafiir die ganze oder teilweise Unterhaltungs-
pflicht der Kirche gehabt. Dall aber die Gemeinde dic volle
frele Verwaltung der Kirchengiiter innegehabt, ist klar, hier
nur zwei Beispiele aus vielen:

1441 belehnen die Kirchenpfleger der Remigiuskirche zu
Feilers und die Nachbarn gewisse, Leute mit Kirchengiitern.19

(481 i5. V. geben die Kirchenpfleger des 1b. hl. Fluris
zu Sept mit Wissen der Nachbarn den Ruisern als =wiges Erb-
lehen die Alp Flatz gegen ¢ Ster Schmalz jahrlich, den Ster
zu 1o Krinnen,20

Die Prisentation schlei,nt iiberdies nicht einmal volhg frei
gewesen zu sein, sondern der Abt konnte erst prisentieren,
wenn die Gemeinde gewahlt hatte.

Fir alle Pfarreien l1aBt sich dies nicht mehr beweisen, wohl
aber fir Ursern und Waltensburg. 1460 24. VI. verspricht der
Kirchherr Schuler denen von Waltensburg und Andest, die Pfarr-
kirche in eigener Person zu verschen, sonst aber mit ihrem
Einverstindnis einen andern zu setzen, was doch ein Wahlrecht
voraussetzt.2l Uber Ursern spiter.2?

Das Stift Disentis besall also vor 1490 nur das Prdsen-
tationsrecht, und wahrscheinlich erst nach vorausgegangener
Wahl der Gemeinde. Dies der, Gemeinde gegentiber. Dem
Pfarrer gegeniiber konnte sich das Stift etwas freier bewcgen,
wic der Treueid beweist, den 1477. 26. ITI. der Abt vom Ruiser
Pfarrer verlangte, worin er schworen mublte, dem Abt die schul-
dige Ehre zu erweisen, die Pfarrei selbst zu verwalten und ohne
des Abtes Erlaubnis sich nicht fort zu begsben, die Pfarvei
ohne Wissen und Willen des Abtes nicht aufzugeben und die
Rechte des Stiftes Disentis hochzuhalten. Auch bezog der
Abt den Fall, wenn wein Geistlicher auf einer der Stifts-
pfarreien starb, wie die Verhandlungen mit Ursern beweisen und
der Entscheid der Curie in Chur, dafl der ganze Nachla} des
Pfarrers von Valendas dem Stifte Disentis gehore, nicht der
Gemeinde 3. (1477. 28. L)

1% Archiv Fellers. :

20 Archiv Seth. '

21 Archiv Waltensburg.

22 Bei Urseren ist die Sache klar und schriftlich abgemacht.
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Schon oft wurde die Inkorporation von 1460 und 91 erwihnt.
Sie ist fiir den Disentiser Kirchenbesitz der zusammenfassende
Haupttitel und muB naher behandelt werden. 1387 war das
Kioster vollstandig abgebrannt und in der Folge etwas fliichtig
wieder hergestellt worden, so daBl ‘es am Ende des XV. Jahr-
hunderts sehr baufillig war. Um sich die notigen Mittel zu ver-
schaffen, hatte Abt Joh. Brugger in Rom um Inkorporation
einiger Pfarrkirchen angehalten, deren Kirchensatz Disentis
%chon besaB Die erste Bulle ist vom 10. I. 1490 und inkor-
poriert dem Stifte die Kirchen St. Johannes Bapt. in Ems, 5t.
Johannes Bapt. in Disentis, St. Maria in Brigels und St. Vigil
in Tavetsch, die gerade vakant seien.. Vorausgesetzt ist dabel,
dal3 diese Kirchen nicht mehr als drei deutsche Meilen vom
Kloster entfernt seien. Der Abt sollte die Pfarreien mit Welt-
geistlichen oder Religiosen besetzen konnen, die ad nutum amo-
vibiles seien und all dies dioecesani loci et culus vis alterius
licentia super hoc minime requisitis.

Unter gleichen Bedingungen wurden durch eine zweite Bulle
vom 24. V. 1491 St. Johann in Somvix, St. Blasius in Valendas,
St. Remig in Fellers und St. Georg in Ruschein dem Stifte in-
korporiert, weil sie ziemlich nahe beim Kloster ligen. Auch
das Datum der Quittung fiir die 35 fl. Inkoroprationskosten, es
1st der 4. Jun: 1491, hat sich noch erhalten.

Da nun Ems offenbar mehr als drei deutsche Meilen von
Disentis entfernt ist, mulBte das Stift fiir diesen [Fall eine Be-
statigung der Bulle von 1490 erbitten, damit es nicht heifle,
die Inkorporation sei erschlichen. Am 22, September 1491 wurde
sie in Rom ausgefertigt. Doch starb Papst Innocens VIII. bever
die Inkorporationen vollzogen waren, man mulite eben eine
Vakatur abwarten. Disentis sah sich deshalb gendtigs, bei
Alexander VI. eine Erneuerung nachzusuchen, weil beim Papst-
wechsei alle noch nicht effektuierten Gnaden ungiltig werden.
Am 10. VII. 1493 war auch dies geschehen und am 28. VII,
wurde die Ausfiihrung dem! Abt von Einsiedeln und den Propsten,
von St. Felix und Regula in Ziirich und St. Leodegar in ILuzern
iibertragen, und damit war vom rechtlichen Standpunkie aus
die Sache erledigt.

23 Ziemlich breite Regesten finden sich bei '\/Iohr vollstandige
Abschriften im Archiv Disentis.
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Itwas anderes aber war es mit der Ausfithrung. Es handelt
sich hier um 8 von den 12 alten Pfarreien, auf die Disentis
Anspruch machte. Und diese 8 Pfarreien werden dem Wort-
laut nach dem Kloster pleno iure inkorporier:, noch mehr, der
Abt kann den Pfarrer aus dem Welt- oder Ordensklerus er- -
nennen, onhne den Bischof zu begriien, also eigentlich eine
incorporatio plenissima. Juridisch wird das Stift Pfarrer, es
bleibt ihm nur die Pflicht, einen Stellvertreter zu hesteilen und
gich mit ihm {ber die Hohe des Einkommens auseinander zu
setzen. So nach dem Wortlaut.

In Wirklichkeit ist es mehr oder weniger beim alten ge-
blieben, nur kamen einige Patres auf Pfarreien, und das war
woh! schon damals fiir das Kloster der springende Punkt. -

Dem Bischof gegeniiber blieb die alte Praxis. Disentis
prasentierte genau wie vorher, wie eine Anzahl noch erhaltener
Urkunden beweisen, so 1502 fiir Brigels, 1507 fiir Fellers, 1508
fiir Tavetsch.2 Von einer Besetzung der Pfriinden whne den
Bischof ist alsc keine Rede., Aber es erscheinen Disentiser
Ménche auf den Pfarreien: so wird P. Ulrich Willi als Pfarver
von Valendas genannt, der gleiche, der 1499 mit den Ober-
lindern als Teldpater an die Calven zog. Ebenso verlautet
von einem P. Johann SpiBegger in Medels.

Es blieb aber auch beim alten den Gemeinden gegeniiber.
Wer den freiheitlichen Geist kennt, der damals im Oberland,
besonders in den Cads, herrschte, ware erstaunt, wenn das Stift
es nur versucht hatte, den Gemeinden gegeniiber irgendwelche
ncue Anspriiche zu machen. Disentis versuchte deshalb aul an-
dere Weise doch zu seinem Recht zu kommen, Wo es keinen
Klostergeistlichen. setzen konnte oder wollte, gab man dem pra-
senttiertern  Weltgeistlichen nicht das ganze Pfrundeinkommen,
d. h. es multe einen Teil desselben dem Stift abtratan, 1506
Ubertrug Abt Johann von Disentis dem Dom. Monsch das Vi-
kariat von Brigels, gemidf3 der Inkorporationsbulle zu foigenden
Bedingungen: 1. Soll er dem jeweiligen Abte den schuldigen
Gehorsam ieisten. 2. In der Pfarrei wohnen, das Beneficium
auf keine Weise beschweren und an niemanden abtreten. 3. Den
Nutzen des Klosters fordern und den Schaden wenden. 4. Die
Gliter nicht schmilern. 5. Mit seinem Antheil an der Pfrund sich
begniigen. 6. Aus deren Einkiinften jahrlich 25 Gulden dem

24 Bischofliches Archiv in Chur. .



267

Kloster zahlen. 7. Was der Pfarrer vom Beneficium eriibrigt,
mul} bei seinem Tod ans Kloster fallen. 8. Er soll keinem gegen
das Kloster Beistand leisten. 9. Der Inkorporationsbulle in jallemy
Folge leisten, 10. Sich nicht von dem dem Abte geleisteten
Eid absolvieren lassen. 11. Die 25 Gulden nie herunter zu
setzen versuchen. 12. Endlich erkldrt der Vikar: iurisdictio-
nem generalem non valere, nisi praecesserit specialis.?

So suchte Disentis wenigstens teilweise die Inkorporation
zu verwirklichen. Wie es mit dem Wahlrecht der Gemeinde
stand, lehrt das Beispiel von Ursern, und wenigstens in etwas
lalt es auch einen SchluB auf die iibrigen Gemeinden zu. Zu-
gleich soll bei dieser Gelegenheit kurz das Verhiltnis von St.
Columban in Andermatt zum Stift auch fiir die spateren Zeiten:
angedeutet werden, weil spiater Ursern seine eigenen Wege ging
und mit den Bundner-Pfarreien nicht mehr gemeinsame Sache
machte,

Ursern 1ist altes Disentiser Immunititsgebiet und gehort
heute noch kirchlich zum Bistum Chur, frither sogar zum Ober-
lander-Capitel. Politisch hingegen hat sich das Verhiltnis zu
Disentis schon frithe gelockert, besonders seit 1410, als Ursern
das ewige Landrecht mit Uri einging. AuBerdem hat die Ver-
schiedenheit der Abstammung und Sprache die Leute djes und
jenseits der Oberalp einander auch nicht ndher gebracht. Da
- ein Rechtsverhaltnis meistens erst festgelegt wird, wenn Mel-
nungsverschiedenheiten dazu zwingen, sind wir auch fiir Ursern
uber die kirchlichen Rechte des Stiftes Disentis erst aus dem
XV. Jahrhuandert genau informiert, und selbst die ilteste noch
erhaltene Ubereinkunft aus der Zeit des Abtes Peter v. Pul-
tingen vom Donnerstag nach St. Agathentag 1425 enthilt keine
Andeutung tber das kirchliche Verhidltnis zu Disentis. Klarheit
bringt eine Urkunde vom 8. VI. 1484, in der ein Streit zwischen
Abt Joh. Schnag von Disentis und den Talleuten von Ursern
beigelegt wird. Das Stift hatte verlangt: 26

25 Mohr Regesten.

26 Dic zwei Urkunden liegen in der Tallade in Ursern, breite
Regesten bei Mohr. Auch fiir 1649 findet sich bei Mohr ein Regest.
Manches ist auch bel Hoppeler: Ursern im Mittelalter, zu finden.
Die Urkunden sind in der Tallade. Siehe auch Hoppeler: Die kirch-
lichen Verliltnisse des Urserntales im Mittelalter, Schw. Rundschau
1902.
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1. Den freien Kirchensatz, 2. den Erbfall vom Pfarrer,
3. die Einhaltung der jahrlichen Procession nach Disentis auf
den 11. Juli.

Der dritte Punkt wurde bereitwillig zugestanden. Nicht so
leicht war es den zweil Vertrauensmannern, Altlandammann :Hans
Fries und Peter Kéas, Landschreiber yon Uri, in den zwel ersten
Punkten die Parteien zu einen. Ursern behauptete, bisher immer
den Pfarrer gewdhlt und dann dem Abte prasentiert zu haben,
damit er ihn in Chur prasentiere. Allem Anschein nach konnten
sie sich dabei auf Priacedenzfille berufen, denn Abt Johann gab
glatt nach. Es handelte sich also nur noch um den zweiten
Punkt. Die Talleute hitten den Erbfall gerne abgelost, weil
er zu ithrem Schaden manchen Geistlichen abhielt, nach Ander-
matt zu kommen oder dort zu bleiben. Um aber moglichst
billig weg zu kommen, schilderten sie in satten Farben, wie
emn hablicher Pfarrer nicht nach Andermatt komme, und die
meisten Geistlichen diese Eintde verlassen, sobald sie eine bessere
Pfriinde finden. Disentis glaubte ‘mit 12 Gulden fiir jeden Pfarrer
schlecht bezahlt zu sein. Ursern hingegen wollte nur 6 eisten.
Endlich begniligte sich Abt Johann aus Riicksicht auf Uri mit
8 Gulden innert Jahresfrist nach dem Aufritt eines neuen Pfar- .
~rers, Trotzdem lauten die Prasentationen genau, als ob es sich
um einen freien Kirchensatz der Abtei handle. '

In den Stiirmen der Reformation verlautet nichts mehr von .
der Collatur., Erst 1634 setzen die erhaltenen Prasentationen
wieder ein und reichen bis heute, da Andermatt allein die alte
Sitte aufrecht hielt, obwohl die Pfarrei 1688 der Kapuziner-
provinz libergeben wurde und deshalb die Prasentation eine
leere F'orm ist.

Viel schneller kam ' die Ablosungssumme fiir den KErbfall
in Vergessenheit. Denn als im Herbst 1610 Abt Jacob Bundi
neben andern Rechten auch dies reklamierte, kam ecine Ant-
wort von Landammann und Rat zu Uri, wohin sich Ursern
gewandt hatte, mit der Behauptung, es sei unerhort, dall Ursern
bei jeder Pfarrwahl 10 fl. zu einer Recognoscens und Confir-
mation zahlen sollte. Offenbar handelte es sich um die 3 ver-
einbarten Gulden, deren Bedeutung nicht mehr bekannt war
Und damit war die Sache beigelegt, denn als 26. VIII. 1649
Abt Adalbert Bridler die letzten Rechte auf Ursern an die Tal-
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leute verkaufte, verlautete nichts mehr von dieser Summe. Is
ist zwar noch ,,vorbehalten der Pfar-Pfruend an der Matt, da-
rumb soll es wie von altem hero, und das Gotshaus Disentis by
sinen Rechten verbliben.* Doch ist damit nur das Prasentations-
recht gewahrt worden.

Auch die FProcession nach Disentis auf den 11. Juli wollte
man in Ursern oft abschaffen, denn es sind sechs Stunden
zum Teil steilen, damals schlechten Weges hintliber. Doch erst
1795 beschlossen die Talleute definitiv, mit der alten Sitte zu
brechen, und Disentis lie3 die Sache auf sich beruhen. Damit
wiren wir hart an die neueste Zeit herangeriickt. Fir die biind-
nerischen Pfarreien aber gilt es, das kampf- und fehdereiche
XVI. und XVII. Jahrhundert zu schildern, die Zeit von Refor-
mation und Gegenreformation.-

2. Teil: Reformation und Gegenreformation.

Im XV. Jahrhundert stand das Stift Disentis in allen Be-
ziehungen achtenswert da. Man konnte die Herrschaft Jorgen-
berg kaufen, und Abt Peter von Pultingen hatte =s verstanden,
durch kluges Nachgeben sich und seinen Nachfolgern eine
politisch einfluBBreiche Stellung zu wahren. Der Personalstand
des Klosters war fiir die damaligen Zeiten recht ansehnlich und
auch die Gebiude micht in iiblem Stand, wie schon Bundi von
Abt Joh. Schnagg meldet : Hat die alten Muren lassen abbrechen
und vor neuem widerumb bauwen, wie dan allenthalben seine
Wapen bezeugen.!

Auch auf den Disentiser Pfarreien herrschte damals reger
Baueifer. Ems hatte um 1500 eine neue Kirche gebaut, im
Schiff und Chor gewdlbt,2 ebenso Valendas. Die Fellerser be-
gniigten sich bei ihrem Neubau mit einer Holzdecke im Schiff 3
ebenso die von Ruschein und Brigels,* aber ein gotisches Chorlein

1 Die Disentiser Klosterchronik des Abtes J. Bundi, von Dr. C.
Decurtins.

2 Wahrscheinlich 1515.
8 Die Kirche wurde 1491 7. XII. geweiht.

¢ Die Kirche wurde 1504 von Fr. Stephan Tschuggli, O. Praed.
Weihbischof von Chur, mit 4 Altiren geweiht.

-
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mit Rippengewdlbe durfte nicht fehlen. Auch Tavetsch® und
Medelsé hatten damals ganz oder teilweise neu gebaut. Und
dall auch die innere Ausstattung manch schones Stiick aufwies,
zeigen die vielen erhaltenen Altidre und Altarteile aus jener Zeit,
es sei nur auf den priachtigen Altar von Ems {dat. 1504) hin-
gewiesen, oder auf die Altdre von Brigels,” Tavetsch,8 Medels®
und Disentis.’® Auch das Bestreben, die groBen Pfaircien zu
spalten, deutet nicht auf Verfall hin, wohl aber auf ein starkes
Unabhingigkeitsgefiihl. 1500 war die Lostrennung der Pfarrei
St. Martin in Platta von der Mutterkirche St. Johann in Cons
vollstindig.l1 Es folgte 1518 die Lostrennung von St. Georg
und Scholastica in Schlans aus dem Verband der grofen Ptarrei
Brigels.12 1526 verlangte Seth von Ruschein getrennt zu werden.13
Auch Andest setzte im jgleichen Jahre die Trennung von Waltens-
burg durch.’4, - 1650 schied Danis (hl. Dreifaltigkeit) und 1664
Dardin (St. Sebastian )¢ aus dem Pfarrverband Brigels. Es folg-
ten 1667 Panix (St. Valentin) von Ruis, 1684 Ladir (St. Zeno )i
von Ruschein und 1786 Surrhein (St. Placidus) von Somvix.
Erst 1901 kam die Bewegung zum Abschlufl mit der Losung
von Rabius von der Mutterkirche in Somvix. Doch mit diesen
Daten haben wir weit vorgegriffen.

Trotz des dulleren Glanzes, trotz der einfluBreichen Stellung
fehlte es Anfangs des XV. Jahrhunderts in Disentis nicht an

O

Dic alte Kirche war 1491 am 4. XII. geweiht.
1506 am 30. X. von Fr. Stephan geweiht.

7 Das Mittelstiick des alten Hochaltars aus der Pfarrkirche ist
heute in St. Euseb. Auch St. Martin hat ein feines Altdrchen von 1518.

8 Fin got. Fligelaltar steht in der Pfarrkirche und alte Teile
zu cinem neuen ergianzt finden sich in Camischolas.

9 Ein got. Fligelaltar steht noch in Accla, ein snderer aus
St. Joliann kam nach Vigens. Er triagt die Inschrift: Jorg Kendel
maler 1516 zu biberach. Beide kamen aus der alten Pfarrkirche.

10 Aus Disentis ist der Altar von Ivo Strigel jetzt in St. Agatha
bekannt (dat. 1489). In der gleichen Kapelle steht noch cin kleineres '
Altirchen von 1520. Auch Mompé Medels besitzt noch ein ganzes
Altirchen aus dieser Zeit.

11 yon Mohr, Regesten von Disentis.

12 Ebendort.

13 Ebendort. ‘

1t Vergleiche auch: Die kathol. Weltgeistlichkeit Graubiindens,
von Dr. J. Simonet.

<
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deutlichen Zeichen, die auf Sturm wiesen und fiir das Stift
gefihrlich werden muBten. Seit dem Bundesschwur zu Truns
hatte die Gemeinde ihre Macht fithlen gelernt und hatte sie
auch das Kloster fiithlen lassen. In den Haushalt und die Novizen-
aufnahme hatte sie sich eingemischt und fand nun bald Gelegen-
heit, selbst die Abtswahl an sich zu reilen und damit dem
Stifte die Moglichkeit einer gedeihlichen Entwicklung zu nehmen.
In dieser Beziehung sind die Ilanzerartikel nur das andere Ende
der Kette, die am Trunser Schwur hangt. Sie sind vor allem
die wirtschaftliche Abrechnung mit dem feudalen Mittelalter,
and erst in zweiter Linie ein Zugestandnis an die Reformation.
Und da sie fiir unser Thema von weittragender Bedeutung sind,
verdienen sie eine besondere Beachtung. Im ersten Artikelbrief
1524. 4. IV. ist besonders der zweite Artikel wichtig.’? Zum
anderen, wen sich begibt, das ein pfare oder pfrund ladig wirtt
durch absterben, so sol die selbige verlichen werden einer ge-
schickten erberen person, die dan ein Licher Herren, wer der
ist, mit sampt den .kilchgenossen darzu, tugentlich sin bedunkt.
Im zweiten Artikelbrief von 1526 25. VI. aber ist der fiinfte
Punkt ausschlaggebend: Zum finften ist unsere Maynung das
nun hinfiir keyn Closter, weder junk, noch alt wytter nit an-
nemmen, ouch flirhin nit witter uff biderb lutt terminieren etc.

Der erste Artikel traf also die Collatur insofern, als er die
Wahl des Pfarrers durch die Gemeinde wenigstens von jetzt
an allgemein machte, der zweite traf ebenso sicher das Stift
selbst, sodaB3 andere Bestimmungen iiber Zehnten, Jahrzeitstif-
tungen und iiber den Erbfall bei den Geistlichen'é mehr neben-
sachlich erscheinen.

Zum Glick fir Disentis waren beide Artikelbriefe nicht
direkt gegen das Stift, sondern gegen den Bischof gerichtet, ja
man fiithlt das Bestreben heraus, dem Kloster ein Tiirchen offen
zu halten, wird doch in einer Erklirung zum zweiten Brief aus-

15 Die Schirmvogtei des Hochstiftes Chur und die Reformation,
von J. F. Fetz. \

18 Das vierde. Ist auch unser ordnung, wo ein priester in unsern
punthen abstirbt, das dan sin Hab und gutt sinen rachten ndchsten
erben und frunden und sunst niemanz anderem zugehéren soll, nach
bruch und gewonheit ain jeden gerichts alda er sin pfrind gehept

und besessen hatt. Damit war der Erbfall begraben, der manchen
Span in den letzten Jahrzehnten vor den Artikeln hervorgerufen.
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driicklich beigefiigt: Zum dritten so behalten wir vor ob unser
getreuw lieb puntzgenossen von Tisentis im obren gotzhus Ettlich
vertrag vor diesen artiklen oder hienach mit derem Herren
satzendt und vertragen die selbigen lassen wir darby beliben.

Deshalb hat der Schlag das Kloster nicht totlich getroffen,
aber dem Stift und mit ihm der Collatur schwere Wunden
beigebracht, weil die Artikel das Kloster und seine Rechte idem
Hochgericht auslieferten.

Fellers und Ems weigerten sich sofort, die Zehnten dem
Stifte zu entrichten, und Disentis tat gut darin, sie ablésen zu
lassen ; so kauften sich 1528 Ems, 1529 Fellers,)” 1540 Wala
tensburg aus.18 , _

Als 1500 Medels und 1518 Schlans sich von ihren Mutter-
kirchen trennten, wendeten sie sich an den Abt und den Bischof,
und mit Zustimmung des Collators trennte das Ordinariat die
neuen Pfarreien ab. 1526 verlangten auf einmal zwei Filialen
die Selbstindigkeit: St. Florin in Seth sollte von Ruschem und
Andest von Waltensburg getrennt zu werden.

Seth begriiBte noch den Abt als Collator, dann aber mahm
der Landrichter Joh. Capaul die Trennung vor. Der Bischof
kassierte zwar spater diesen Beschlufl und erklirte, Seth solle
von Ruschein aus versehen werden, doch so, daB auch in Seth
getauft und begraben werde. Aber schon 1644 wurde trotzdem
die kirchliche Trennung ausgesprochen.

Ganz ahnlich bei Andest. Auch hier die Trennung durch
den grauen Bund ohne weitere Anfragen. Da aber Waltensburg
1526 oder 27 protestantisch wurde, lag es: nicht im Interesse
der Katholiken, die Trennung zu beanstanden, da sonst die
Minderheit von der Mehrheit vergewaltigt worden wire. Des-
halb wurde Andest wahrscheinlich bis ins XVII. Jahrhundert
hinein von Ruis aus versehen.

Wie schon bemerkt, ist Waltensburg bald nach der Ilanzer
Disputation protestantisch geworden. Nicht nur die Nahe von
Ilanz und der Einflufl des Pfarrers Jacob Cangin waren ida
malfigebend, sondern die Hoffnung, mit dem alten Glauben auch
die Herrschaft des Klosters abschiitteln zu kénnen. Und es hat
auch wirklich von da an bis zur vollen Ablosung der Herrschafts-

17" von Mohr: Regesten.
15 Archiv Waltensburg.
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rechte an Streithdndeln zwischen Waltensburg und dem Kloster
nicht gefehlt, ,

AuBer Waltensburg ging von den Disentiser Pfarreien nur
eine einzige, Valendas, zur Reformation iiber und zwar vor 1534,
denn der ProzeB gegen Ulrich Willi, dem die Gemeinde damals
12 rheinische Gulden fiir seine Anspriiche auf die Tafeln, Bilder,
Kelche, Schellen, Biicher, MeBgewander und. Altartiicher ent-
richent muBte, deutet darauf hin, daB diese Dinge damals ver-
kauft oder vernichtet wurden.1?

In diesen zwei Pfarreien war mit Einfithrung der Refor-
mation der Einflufl des Stiftes vernichtet; aber auch bei den
katholisch gebliebenen war er in der zweiten Hilfte des XVI.
Jahrhunderts ganz unbedeutend, was die Pfarrwahl anbelangt.
Vion 1526 an hat nie mehr jemand gewagt, dies Recht der Pfarr-
wahl den Gemeinden auch nur mit einem Worte streitig zu
machen. Und die Gemeinden haben ihr Wahlrecht fleifdig und
gern ausgeiibt. Deshalb die kurzen Anstellungsfristen fiir den
Pfarrer, -oft nur ein Jahr, deshalb der tiefe Ansatz fiir das
stimmberechtigte Alter. So liegt eine Bestimmung fiir Fellers
von 1551 vor, dall 14 jdhrige schon stimmfdhig seien bei der
Pfarrwahl,20 ja man soll anderwirts sogar alles, was madnnlichen
"Geschlechtes war, zur Wahl zugelassen haben.

Mit 1526 horen aber auch die Prasentationen auf, weil
die Gemeinden es nicht mehr fiir notig erachteten, ihre Wahl
nach Disentis zu berichten. Im Stifte aber wehrte sich miemand
um die Sache, da den Abten, die die Gemeinde wahlte, bei ihrer
abhingigen Stellung Konnen und Wollen fiir einen solchen
Kampf mangelte. Mit einem Wort: von der Collatur war 1600
nichts mehr iibiig, die Ilanzer Artikel hatten sie vernichtet.

Im Kloster aber hatte man das alte Recht nicht vergessen,
und es sollte im XVII. Jahrhundert wenigstens teilweise seine
Auferstehung feiern. Unterdessen war aber eine neue Zeit ge-
kommen, ‘

Der letzte Abt,"den das Hochgericht wihlte, Sebastian von
Castelberg, 1614—1634, gehort seiner ganzen Personlichkeit,
seinem’ Denken und Fiihlen nach noch ins XVI. Jahrhundert,

19 Archiv Valendas.
20 Archiv Fellers.
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Aber die Zeit war starker als er, zwei Dinge multe er gegen|
seinen Willen durchfithren, zwei Dinge, die fir die ganze Zukunft
des Klosters von durchschlagender Bedeutung waren, der An-
schlulb an die schweizerische Benedictiner-Congregation und eine
nihere Fihlung mit der Nuntiatur. 1617 trat Disentis der
schweizerischen Benediktiner-Congregation bei und schuf sich
damit in manch bedrangter Lage einen Halt und eine sichere
Stiitze gegen tibertriebene Anspriiche, von welcher Seite sie auch
kommen mochten. 1623 kam Nuntius Scappi selbst nach Disen-
tis, um das Stift zu visitieren und vor allem von der Gemeinds
den Verzicht auf die Abtswahl zu erlangen. Der Erfolg dieser
Reise ist in der scappischen Composition und den Reformartikeln
fir das Stift niedergelegt, und damit beginnt von neuem die
Geschichte der alten Collaturen.

Bei den Besprechungen hatten die Patres auf das frihere
Prasentationsrecht des Klosters hingewiesen und den Nuntius
gebeten, sich dafiir zu verwenden. Scappi nahm sich der Sache
tatkrdftig an und verlangte von Abt Sebastian, daly. er diese
Rechte wieder geltend mache. Der Erfolg war sehr verschieden.
Bei den Pfarreien der Cadi, also der ersten Gruppe -(auch
Schians gehért als ehemalige Brigelser Filiale dazu) gab es
keine Schwierigkeiten. In der Convention Scappis verlautet zwar
nichts dariiber, aber der Ausdruck puncta praedicta et alia in
sua propositione contenta, diirfte auf miindliche Abmachungen
deuten, denen man jetzt -willig nachkam, wie denn iiberhaupt
Nuntius Scappi 1623 bei der Gemeinde groBes Entgegenkommen
gefunden hatte. Von diesem Zeitpunkt an haben sich im bischof-
lichen Archiv in Chur wieder zahlreiche Prasentationen erhalten,
so fiir Disentis und Tavetsch aus den Jahren 1629 und 1657,
fiir Medels von 1633 und 1658, fiir Brigels von 1634, fiir
Somvix von 1639 und 1653. Fiir Schlans und Truns finden sich
keine mehr aus dieser Zeit, wohl aber aus dem XVIII. Jahr--
hundert, was aber eine Anerkennung des Prisentationsrechtes
auch im XVII. voraussetzt, da mit Schlans und Truns spiter
nie eine besondere Abmachung getroffen wurde.

Natiirlich ist dabei immer eine vorausgehende Wahl der
Gemeinde vorausgesetzt, an der, wie schon bemerkt, seit den
Ilanzer Artikeln, vielleicht schon frither, niemand je zu riitteln
wagte.
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Ganz anders gestaltete sich die Sache bei den iibrigen Ge-
meindegruppen. Selbst in der Herrschaft Jorgenberg, wo dem
Abt die politischen Rechte blieben, 1st es dem Stifte nicht
gelungen, das Prasentationsrecht durchzusetzen, obwohl man es
an Bemiihungen nicht fehlen liel. Auf eine Aufforderung von
Seite des Klosters im Jahre 1624 erklirte Ruis sich bereit, das
Recht auf Zehnten und Kirchensatz anzuerkennen, wenn sich
nidht innérhalb zweier Jahre ein Gegenbeweis erbringen lasse,
Ganz dhnlich erklirte sich Waltensburg, wenn nicht innerhalb
zweler Monate ein Rechtsgrund dagegen vorgebracht werden
konne. '

Wie spater bei Ruschein finden wir auch hier eine ganz enge
Verquickung von Zehnten und Collatur. Sicher ist, dall keine
Gemeinde je etwas bezahlte als Loskaufsumme fiir das Prasen-
tationsrecht. Anderseits aber muften die Gemeinden natiirlich
den Zehnten ablésen. 'Kauften sie sich vom Zehnten los, so
glaubten sie auch das Prisentationsrecht hinfillig, vielleicht mag
in Disentis auch eine derartige Versicherung gefallen sein, aber
keine Pfarrei besall einen schriftlichen Beweis. Waltensburg
hatte nun 1540 fiir 750 R den groBen und fiir 16 R den kleinen
Zehnten ausgekauft,2! und hat sich jedenfalls auf diesen Loskauf
berufen, denn Disentis machte keinen Versuch mehr, das Pra-
sentationsrecht sich zu sichern. Zudem war die Gemeinde pro-
testantisch und deshalb die Sache bedeutend schwieriger. Ruis
hingegen konnte prinzipiell nichts gegen die Anspriiche der
Abtei vorbringen, aber man wufite sich praktisch zu helfen.
Da die Pfriinde um die Mitte des XVII. Jahrhunderts auf 30 R
jahrlich zuriickgegangen ware erhohte die Gemeinde das Ein-
kommen des Pfarrers auf 200 R. Die Curie aber hatte ihr 1650
bedeutet, falls Disentis Anspriiche auf den Kirchensatz mache,
brauchten die Ruiser die 170 R, die sie zugelegt, nicht zu zahlen.
Fir 30 R aber war kein Geistlicher zu bekommen und damit
jeder Versuch des Klosters, sein Recht zu behaupten, aus-
sichtslos.22 .

Ahnlich ging es in Ruschein, Seth und Ladir. Da man dort

21 Archiv Waltensburg.

22 von Mohr, Regesten. Dafl indes Andest cine wirkliche Filiale
von Ruis gewesen, ist unwahrscheinlich, wohl aber diirfte, wie schon
bemerkt, Andest von Ruis aus versehen worden sein.
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den Kaufbrief besall, durch den einst Disentis von Pfafers
Zehnten und Kirchensatz gekauft, glaubte man dies als Beweis
geltend machen zu konnen, dall man Zehnten und Collatur lab-
gelost habe, AuBerdem hatten diese drei Gemeinden in Wirk-
lichkeit schon seit geraumer Zeit die Collatur insofern ausgeiibt,
dald sie sich um Disentis nicht gekiimmert hatten. Obwohl
bei der traurigen Lage der Abtei im XVI. Jahrhundert auch Ltuf
anders Weise der Kaufbrief hitte nach Ruschein kommen kon-
nen, liel Disentis die Sache auf sich beruhen, da ein Auskauf
wenigstens des Zehnten sehr wahrscheinlich war.

Fellers wehrte sich ebenfalls entschieden. 1529 hatte diese
Gemeinde den Zehnten ausgekauft und glaubte damit Disentis
befriedigt zu haben. Als die Fellerser 1634 einen Christian
Caluci in Chur prasentierten mit der Behauptung, die Collatur
stehe nach Gerechtigkeit der Gemeinde zu, konnte Chur dies
ohne weiteres nicht anerkennen, sondern machte die Einschran-
kung: wut si monachi Disertinenses ius conferendi praetendant,
.ea praesentatio nullo modo praeiudicet eam praetensionem. Aber
Disentis konnte nichts mehr erreichen.23 : ,

In Ems lautete die Antwort, den Zehnten habe man ‘1528
mit 4oo fl ausgekauft, das Patronat sei ithnen geschenkt worden,
ja es verlautet sogar, sie hitten mit einem Priadikanten gedroht,
wenn Disentis weitere Anspriiche mache.

In Valendas diirfte kaum ernstlich pFOblelt worden sein,
das Prisentationsrecht wieder geltend zu machen.

Um 1630 besall das Stift deshalb nur noch das Prasen-
tationsrecht in den sechs alten Pfarreien des ehemaligen Abtei-
gebietes, wozu sich noch Schlans und Andermatt gesellten, aber
auch hier war immer eine Wahl durch die Gemeinde voraus-
gesetzt; den so Gewiahlten konnte dann der Abt in Chur pra-
sentieren. Wie auch dieses Recht illusorisch wurde, soll der
niachste Abschnitt zeigen. '

2% Bischafliches Archiv.
(Fortsetzeng folgt.)



	Die rätischen Kirchen des Stiftes Disentis

